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Revision des Gesetzes über die Einführung des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Neues 

Erwachsenenschutz-, Personen- und Kindesrecht  

Ergänzung zum Beschlussesentwurf 1 vom 30. August 2011 

Änderung vom [Datum] 

Der Kantonsrat von Solothurn 

gestützt auf das Schweizerische Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 19071), nach Kenntnisnahme 
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 30. August 2011 (RRB Nr. 2011/1798) 

beschliesst: 

… 

II. 

… 

8. 

Der Erlass Volksschulgesetz vom 14. September 19692) (Stand 1. August 2011) wird wie folgt ge-
ändert: 

§  24ter Abs. 3  
3 Der Schulleiter kann folgende Massnahmen ergreifen: 

e) (geändert) teilweiser oder vollständiger Ausschluss vom Unterricht während höchstens 
zwölf Wochen pro Schuljahr, mit zwingender Benachrichtigung der Kindesschutzbehörde 
für Schüler, welche durch ihr Verhalten den ordentlichen Schulbetrieb erheblich beein-
trächtigen oder das eigene Wohl oder dasjenige von anderen Personen schwerwiegend 
gefährden. Bei einem Schulausschluss ist es gleichzeitig verboten, sich ohne Genehmigung 
des Schulleiters auf dem Schulareal aufzuhalten. 

§  24quinquies Abs. 2 (geändert) 
2 Bei einem Ausschluss von der Schule (§ 24ter Abs. 3 Bst. e) trifft die Kindesschutzbehörde die 
nötigen Abklärungen und ordnet die erforderlichen schulexternen Massnahmen an. 

… 

 

                                                      
1) SR 210. 
2) BGS 413.111. 


